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Beschlussvorlage

öffentlich

Betreff:

Festsetzung von Teilnahmeentgelten für die geplanten Ferienfrei-
zeiten (FaBS) des Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie in 2025
Organisationseinheit:
Dezernat V 
51 Fachbereich Kinder, Jugend und Familie

Datum:
07.01.2025

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Jugendhilfeausschuss (Vorberatung) 16.01.2025 Ö
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 11.02.2025 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 18.02.2025 Ö

Beschluss:

Die Teilnahmeentgelte für die geplanten Ferienfreizeiten des Fachbereiches Kinder, Jugend 
und Familie in den Oster-, Sommer- und Herbstferien 2025, in den Weihnachtsferien 
2025/2026 sowie für die Familienfreizeit 2025 und die „Ferien, die schlauer machen“ werden 
wie folgt festgesetzt:

Die Osterferienfreizeit im Schullandheim des Märkischen Kreises auf Norderney soll vom 
12. bis 19. April 2025 stattfinden.

 451,- € pro Teilnehmerin/Teilnehmer wohnhaft in Braunschweig
 491,- € pro Teilnehmerin/Teilnehmer wohnhaft außerhalb Braunschweigs 

und/oder wohnhaft in einer Einrichtung der stationären Jugendhilfe

Die Familienfreizeit auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste soll vom 3. bis 10. Mai 2025 
stattfinden.

 294,- € pro Elternteil wohnhaft in Braunschweig
 86,- €   pro Kind unter 3 Jahren
 261,- € pro Kind von 3 bis 6 Jahren

 334,- € pro Elternteil wohnhaft außerhalb Braunschweigs
 126,- € pro Kind unter 3 Jahren
 301,- € pro Kind von 3 bis 6 Jahren

Die Sommerfreizeit auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste soll vom 26. Juli bis 9. Au-
gust 2025 stattfinden. Aus pädagogischen Gründen wird sie als eine lange Freizeit durchge-
führt, aber im Vergleich zu 2023 um zwei Tage gekürzt.

 400,- € pro Teilnehmerin/Teilnehmer wohnhaft in Braunschweig
 550,- € pro Teilnehmerin/Teilnehmer wohnhaft außerhalb Braunschweigs und/oder 

wohnhaft in einer Einrichtung der stationären Jugendhilfe

Die Herbstfreizeit im Schulland- und Jugendheim Berlin in Braunlage/Hohegeiß soll vom 11. 
bis 18. Oktober 2025 stattfinden.



 291,- € pro Teilnehmerin/Teilnehmer wohnhaft in Braunschweig
 331,- € pro Teilnehmerin/Teilnehmer wohnhaft außerhalb Braunschweigs und/oder 

wohnhaft in einer Einrichtung der stationären Jugendhilfe

Die Herbstfreizeit „Ferien, die schlauer machen“ im Naturfreundehaus Bündheim soll vom 
13. Oktober bis 24. Oktober 2025 stattfinden.

 60 € pro Teilnehmerin/Teilnehmer wohnhaft in Braunschweig

Die Winterfreizeit im Schulland- und Jugendheim Berlin in Braunlage/Hohegeiß soll vom 28. 
Dezember 2025 bis 4. Januar 2026 stattfinden.

 309,- € pro Teilnehmerin/Teilnehmer wohnhaft in Braunschweig
 349,- € pro Teilnehmerin/Teilnehmer wohnhaft außerhalb Braunschweigs und/oder 

wohnhaft in einer Einrichtung der stationären Jugendhilfe

Bei der Kalkulation der Entgelte für die Freizeiten von Ferien außerhalb Braunschweigs 
(FaBS) finden folgende Berechnungsdetails weiterhin Anwendung:

 Die Gewährung eines Zuschusses von 5,00 € pro Person pro Tag für Teilnehmende 
aus Braunschweig sowie dem Betreuungspersonal für alle FaBS-Ferienfreizeiten (Os-
ter-, Familien-, Sommer-, Herbst- und Winterfreizeit).

Dieser Zuschuss wird allen nicht städtischen Trägern der Jugendhilfe bei Ferienmaß-
nahmen gewährt. Analog wird er auch bei der Ermittlung der Teilnehmerbeiträge für 
FaBS-Ferienfreizeiten gewährt.

 Für Teilnehmende aus Braunschweig wird für die Sommerfreizeit in Lenste weiterhin 
exklusiv eine zusätzliche FaBS-Unterstützung von 5,00 € pro Teilnehmenden pro Tag 
gewährt, um die Freizeit im Hinblick auf den besonders hohen Anteil von Kindern aus 
sozial benachteiligten Familien auf einem bezahlbaren Niveau zu halten.

 Die Ermäßigung für Inhabende des Braunschweig-Passes wird wie folgt geregelt:

o Für das erstgeborene Teilnehmerkind wird ein Preisnachlass pro Tag von 
10,00 € vom vollen Teilnehmerentgelt gewährt.

o Für das zweitgeborene Kind (1. Geschwisterkind) gilt ein Preisnachlass von 
50 % des Teilnehmerentgeltes des erstgeborenen Teilnehmerkindes.

o Alle weiteren Geschwisterkinder erhalten einen Nachlass von 100 % des Teil-
nehmerentgeltes.

 Teilnehmende, welche außerhalb Braunschweigs wohnhaft sind oder in stationären 
Einrichtungen der Jugendhilfe untergebracht sind, bekommen keine Zuschüsse/Ermä-
ßigungen wie Geschwisterermäßigung oder die FaBS-Unterstützung.

 Die Geschwisterermäßigung für die Ferienfreizeiten wird wie folgt gehandhabt:

o Für das erstgeborene Teilnehmerkind müssen 100 % des Teilnehmerentgeltes 
gezahlt werden.

o Für das zweitgeborene Teilnehmerkind (1. Geschwisterkind) wird ein Preis-
nachlass von 50 % des Teilnehmerentgeltes gewährt.

o Alle weiteren Geschwisterkinder erhalten einen Nachlass von 100 % des Teil-
nehmerentgeltes.

 Für die Sommerferienfreizeit wird für bis zu 10 Betreuerkinder und für die Oster-, 
Herbst- und Winterfreizeit jeweils für ein Betreuerkind je ein Platz kostenlos vorgehal-
ten.



 Die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Betreuungskräfte bleiben jeweils 
pro Tag bei 13,00 € für die Sommerferienfreizeit bzw. 8,50 € für die Oster-, Familien-, 
Herbst-, und Winterfreizeit.

Sachverhalt:

Auch im Jahr 2025 ist beabsichtigt, von Seiten des Fachbereiches Kinder, Jugend und Fami-
lie während der Schulferien Ferienfreizeiten durchzuführen.
 
Die Osterfreizeit 2025 findet weiterhin auf der ostfriesischen Insel Norderney statt. Gesundes 
Klima und neue Freizeitperspektiven stehen im Vordergrund der Braunschweiger Nordsee-
Freizeit.

Die Familienfreizeit 2025 findet im Mai in den Festgebäuden des Kinder- und Jugendzeltplat-
zes Lenste statt. 30 Personen (Familien mit noch nicht schulpflichtigen Kindern) können hier 
gemeinsam einen Kurzerholungsurlaub verbringen.

Die Sommerfreizeit I wird wie in jedem Jahr von der Sportjugend Braunschweig vom 12. Juli 
bis 26. Juli 2025 auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz Lenste durchgeführt. 

Bei der FaBS-Sommerfreizeit der Stadt Braunschweig vom 26. Juli bis 9. August 2025 wer-
den erneut bis zu 250 Kinder die Möglichkeit nutzen, ihre Sommerferien bei Sport, Spiel und 
Spaß an der Ostsee zu verbringen. Hier bietet der städtische Kinder- und Jugendzeltplatz in 
Lenste den Kindern und Jugendlichen alle erdenklichen Möglichkeiten einer sinnvollen Frei-
zeitgestaltung.

Trotz gestiegener Kosten bei Transport und Unterkunft fällt die Steigerung des Teilnahme-
entgeltes moderat aus. Die Aktualisierung der Kalkulation ergab eine bedarfsgerechte Redu-
zierung verschiedener Positionen der Sachkosten. Auf die Umlage der Ausbildungskosten 
der Ehrenamtlichen wird verzichtet. Ebenso werden die Kosten für die „Spülis“ im Sinne der 
Nachwuchsförderung von der Verwaltung übernommen und nicht mehr auf die Teilnehmen-
den umgelegt.

Die Herbstfreizeit 2025 sowie die Winterfreizeit 2025/2026 (mit je 38 Kindern) wird im Ok-
tober bzw. Dezember/Januar im Schulland- und Jugendheim Haus Berlin in Braunlage/ Ho-
hegeiß stattfinden.
 
Einzelheiten zur Berechnung aller Teilnahmeentgelte sind aus der Anlage ersichtlich.
 
Bei der Freizeit „Ferien, die schlauer machen“ handelt es sich um eine Sprachförderfreizeit, 
die sich speziell an Kinder der 3. und 4. Grundschulklassen richtet. Sie zielt darauf ab, die 
Sprachkompetenz der Kinder in der Sprache Deutsch zu fördern. Die Freizeit wird von der 
Richard-Borek-Stiftung finanziell unterstützt und kann deshalb den sehr niedrigen Teilneh-
mendenbeitrag ermöglichen. Aus diesem Grund werden keine weiteren Ermäßigungen für 
die Freizeit gewährt.

Die Geschwisterermäßigung ermöglicht kinderreichen Familien aus Braunschweig preiswerte 
Ferien für ihre Kinder. Die weiteren Ermäßigungsmöglichkeiten für Braunschweig-Pass-Be-
sitzer erleichtern Kindern aus einkommensschwachen Familien ebenfalls die Teilnahme an 
diesen Ferienmaßnahmen.

Um weiterhin Betreuungspersonal zu gewinnen und zu binden, ist eine Regelung für soge-
nannte „Betreuerkinder“ wichtig. Diese können jeweils von einem Betreuer bzw. einer Be-
treuerin kostenlos mitgenommen werden. Die Kosten werden aus dem Haushaltsansatz ge-
tragen.



Die entsprechenden Ausgaben und Einnahmen sind im Haushaltsplanentwurf 2025 unter 
dem PSP 1.36.3620.01.15 veranschlagt und stehen unter dem Vorbehalt der Rechtskraft des 
Haushaltsplanes 2025 zur Verfügung.

Gemäß § 5 Abs. 3 der Satzung für den Fachbereich Kinder, Jugend und Familie der Stadt 
Braunschweig beschließt der Rat insbesondere über die Festlegung und Anpassung von 
Entgelten oder Gebühren für Leistungen der Jugendhilfe. Die Durchführung von Ferienfrei-
zeiten gehört gemäß §§ 2 und 11 des Sozialgesetzbuches VIII zu den Leistungen der Ju-
gendhilfe.

Dr. Rentzsch

Anlage/n:

Kalkulation FaBS



Anlage 
 
 
 2025 2024 
Teilnehmer- / Teilnehmerinnenanzahl 38 38 
Betreuerinnen- / Betreueranzahl 6 6 
Freizeitleitung 1 1 
Tagessatz Unterkunft 43 € 39 € 

  
 

Ermittlung des Teilnehmerentgeltes je Teilnehmerin/Teilnehmer Osterfreizeit 
   
  2025 2024 

Übernachtungen  7 7 

Freizeittage 8 8 

Unterkunft 301,00 € 273,00 € 

Fahrt 114,54 € 92,00 € 

Kostenbeitrag Ferienfreizeitbedarf (1,30 €/Tag) 10,40 € 10,40 € 

Betreuungskosten (siehe B) 64,86 € 59,71 € 

abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -40,00 € -40,00 € 

abzüglich FaBS-Zuschuss pro Tag f. Teilnehmer 0,00 € 0,00 € 
Teilnehmerentgelte aus Braunschweig gerundet 451,00 € 395,00 € 
Teilnehmerentgelte außerhalb Braunschweig gerundet 491,00 € 435,00 € 
Teilnehmerentgelte Träger/Heim gerundet  491,00 € 435,00 € 

B Kostenermittlung der Betreuerinnen und Betreuer für die Berechnung der Teilnehmerentgelte 
  2025 2024 
a) Kosten für Freizeitleitung Unterkunft, Verpflegung 301,00 € 273,00 € 
    abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -40,00 € -40,00 € 

Kosten Freizeitleitung Endsumme 261,00 € 233,00 € 

b) Kosten für Betreuerinnen/Betreuer 
    Unterkunft, Verpflegung 1.806,00 € 1.638,00 € 

    Aufwandsentschädigung (8,50 €/Tag) 408,00 € 408,00 € 
    abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -240,00 € -240,00 € 
Kosten Betreuungspersonal Endsumme 1.974,00 € 1.806,00 € 

  
 

a) Kosten für Freizeitleitung 261,00 € 233,00 € 
b) Kosten für Betreuerinnen/Betreuer 1.974,00 € 1.806,00 € 

c)Kostenbetrag für Freizeitgestalt. (0,30 €/Tag/TN) 79,80 € 79,80 € 

d) Kosten für Telefon, Benzin, etc. 150,00 € 150,00 € 

Endsumme 2.464,80 € 2.268,80 € 

  
 

Ermittlung des Umlagebetrages für die Freizeiten   

  2.464,80 € 2.268,80 € 

geteilt durch Teilnehmeranzahl 38 38 

Umlagebetrag auf Teilnehmer 64,86€ 59,71€ 
 
  



 
 2025 2024 
Teilnehmer- / Teilnehmerinnenanzahl 30 30 
Betreuerinnen- / Betreueranzahl 1 1 
Freizeitleitung 0 0 
Tagessatz Unterkunft 25 €/ 28 € 26 € 

   
Ermittlung des Teilnehmerentgeltes je Teilnehmerin/Teilnehmer Familienfreizeit 
    
  2025 2024 

Übernachtungen  7 7 

Freizeittage 8 8 

Unterkunft Kind 0-3 Jahre 0,00 € 84,00   
Unterkunft Kind 3-6 Jahre 175,00 € 84,00   
Unterkunft Erwachsene 196,00 € 168,00   
Fahrt 107,00 € 84,00   
Kostenbeitrag Ferienfreizeitbedarf (1,30 €/Tag) 10,40 € 10,40   
Betreuungskosten (siehe B) 9,34 € 8,70 € 
abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -40,00 € -40,00 € 
abzüglich FaBS-Zuschuss pro Tag f. Teilnehmer 0,00 € 0,00 € 
Teilnehmerentgelte aus Braunschweig gerundet 
Erwachsene Begleitperson 294,00 € 231,00 € 

Teilnehmerentgelte aus Braunschweig gerundet 0-3 Jahre 86,00 € 147,00 € 
Teilnehmerentgelte aus Braunschweig gerundet 3-6 Jahre 261,00 € 147,00 € 
Teilnehmerentgelte außerhalb Braunschweig gerundet  
Erwachsene Begleitperson 334,00 € 271,00 € 

Teilnehmerentgelte außerhalb Braunschweig gerundet 0-3 Jahre 126,00 € 187,00 € 

Teilnehmerentgelte außerhalb Braunschweig gerundet 3-6 Jahre 301,00 € 187,00 € 
   

B Kostenermittlung der Betreuerinnen und Betreuer für die Berechnung der Teilnehmerentgelte 
  2025 2024 
a) Kosten für Freizeitleitung (Unterkunft, Verpflegung) 0,00 € 0,00 € 
    Kurtaxe 12,00 €   
    abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) 0,00 € 0,00 € 
Kosten Freizeitleitung Endsumme 12,00 € 0,00 € 
b) Kosten für Betreuerinnen/Betreuer (Unterkunft, Verpflegung) 175,00 € 168,00 € 
    Aufwandsentschädigung (8,50 €/Tag)  68,00 € 68,00 € 
    abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -40,00 € -40,00 € 
Kosten Betreuungspersonal Endsumme 203,00 € 196,00 € 

   
a) Kosten für Freizeitleitung 12,00 € 0,00 € 
b) Kosten für Betreuerinnen/Betreuer 203,00 € 196,00 € 

c)Kostenbetrag für Freizeitgestalt. (0,30 €/Tag/TN) 65,10 € 65,10 € 

d) Kosten für Telefon, Benzin, etc. 0,00 € 0 

Endsumme 280,10 € 261,10 € 
   

Ermittlung des Umlagebetrages für die Freizeiten   

  280,10 € 261,10 € 

Geteilt durch Teilnehmeranzahl 30 30 

Umlagebetrag auf Teilnehmer 9,34 € 8,70 € 
  



 2025 2023*  
Teilnehmer- / Teilnehmerinnenanzahl 250 300  
Betreuerinnen- / Betreueranzahl 66 66  
Freizeitleitung 4 4  
Tagessatz Unterkunft 22 €/ 25 €/ 28 € 17,10 €/21,60 €  
    
Ermittlung des Teilnehmerentgeltes je Teilnehmerin/Teilnehmer Sommerfreizeit  
    
  2025 2023  
Übernachtungen  14 16  
Freizeittage 15 17  
Unterkunft 308,00 € 273,60 €  
Fahrt 122,02 € 80,60 €  
Kostenbeitrag Ferienfreizeitbedarf (0,70 €/Tag)       (2023 / 1,30 €) 10,50 € 22,10 €  
Betreuungskosten (siehe B) 109,17 € 129,02 €  
abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -75,00 € -85,00 €  
abzüglich FaBS-Zuschuss pro Tag f. Teilnehmer -75,00 € -85,00 €  
Teilnehmerentgelte aus Braunschweig gerundet 400,00 € 335,00 €  
Teilnehmerentgelte außerhalb Braunschweig gerundet 550,00 € 505,00 €  
Teilnehmerentgelte Träger/Heim gerundet  550,00 € 505,00 €  

B Kostenermittlung der Betreuerinnen und Betreuer für die Berechnung der Teilnehmerentgelte  
  2025 2023  
a) Kosten für Freizeitleitung (Unterkunft, Verpflegung) 1.568,00 € 1.382,40 €  
    Aufwandsentschädigung (28 €/Tag)       840,00 € 952,00 €  
    Kurtaxe 90,00 € /   
    abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -300,00 € -340,00 €  
Kosten Freizeitleitung Endsumme 2.198,00 € 1.994,40 €  
b) Kosten für Betreuerinnen/Betreuer ( Unterkunft, Verpflegung) 14.826,00 € 18.057,60 €  
    Aufwandsentschädigung (13 €/Tag) 9.165,00 € 14.586,00 €  
    Betreuereintrittskosten 1.887,00 € 2.340,00 €  
    abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -3.525,00 € -5.610,00 €  
Kosten Betreuungspersonal Endsumme 22.353,00 € 29.373,60 €  
c) Kosten für "Spülis" (8 Pers.)  (Unterkunft, Verpflegung) 0,00 € 2.325,60 €  
    Aufwandsentschädigung (7 €/Tag) 0,00 € 952,00 €  
    abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) 0,00 € -680,00 €  
Kosten Spülis Endsumme 0,00 € 2.597,60 €  
a) Kosten für Freizeitleitung 2.198,00 € 1.994,40 €  
b) Kosten für Betreuerinnen/Betreuer 22.353,00 € 29.373,60 €  
c) Kosten für "Spülis" 0,00 € 2.597,60 €  
d) Kurtaxe für Personal ohne Freizeitleitung  1.192,50 € /   
e) Kostenbetrag für Freizeitgestalt. (0,30 €/Tag/TN) 1.050,00 € 1.440,00 €  
f) Kosten für Seminare 0,00 € 2.500,00 €  
h) Kosten für Telefon, Benzin, etc. 500,00 € 800,00 €  
Endsumme 27.293,50 € 38.705,60 €  
    
Ermittlung des Umlagebetrages für die Freizeiten    
  27.293,50 € 38.705,60 €  
Geteilt durch Teilnehmeranzahl 250 300  
Umlagebetrag auf Teilnehmer 109,17 € 129,02 €  

*Aufgrund von Zweiteilung der Freizeit 2024, hier der Vergleich zu 2023 
 

 



 2025 2024 
Teilnehmer- / Teilnehmerinnenanzahl 38 38 
Betreuerinnen- / Betreueranzahl 6 6 
Freizeitleitung 1 1 
Tagessatz Unterkunft 33,50 € / 40,50 € 32,00 € 

 
  

Ermittlung des Teilnehmerentgeltes je Teilnehmerin/ Teilnehmer Herbstfreizeit 
   

  2025 2024 

Übernachtungen  7 6 

Freizeittage 8 7 

Unterkunft 234,50 € 192,00 € 

Fahrt 32,00 € 26,00 € 

Kostenbeitrag Ferienfreizeitbedarf (1,30 €/Tag) (1,30 €/Tag) 10,40 € 10,40 € 

Betreuungskosten (siehe B) 53,90 € 44,30 € 

abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -40,00 € -35,00 € 

abzüglich FaBS-Zuschuss pro Tag f. Teilnehmer 0,00 € 0,00 € 
Teilnehmerentgelte aus Braunschweig gerundet 291,00 € 237,00 € 
Teilnehmerentgelte außerhalb Braunschweig gerundet 331,00 € 272,00 € 
Teilnehmerentgelte Träger/Heim gerundet  331,00 € 272,00 € 

 
  

B Kostenermittlung der Betreuerinnen und Betreuer für die Berechnung der Teilnehmerentgelte 
  2025 2024 
a) Kosten für Freizeitleitung Unterkunft, Verpflegung 234,50 € 192,00 € 
    abzüglich Zuschuss (5,00 €/Tag) -40,00 € -40,00 € 

Kosten Freizeitleitung Endsumme 243,50 € 196,00 € 

b) Kosten für Betreuerinnen/Betreuer 
    Unterkunft, Verpflegung 1.407,00 € 1.152,00 € 

    Aufwandsentschädigung (8,50 €/Tag) 408,00 € 357,00 € 
    abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -240,00 € -240,00 € 
Kosten Betreuungspersonal Endsumme 1.575,00 € 1.269,00 € 

 
   

a) Kosten für Freizeitleitung 243,50 € 196,00 € 
b) Kosten für Betreuerinnen/Betreuer 1.575,00 € 1.269,00 € 

c) Kostenbetrag für Freizeitgestalt. (0,30 €/Tag/TN) 79,80 € 68,40 € 

d) Kosten für Telefon, Benzin, etc. 150,00 € 150,00 € 

Endsumme 2.048,30 € 1.683,40 € 
   

Ermittlung des Umlagebetrages für die Freizeiten   

  2.048,30 € 1.683,40 € 

geteilt durch Teilnehmeranzahl 38 38 

Umlagebetrag auf Teilnehmer 53,90 € 44,30 € 
 
 
 
  



 
 
 2025/26 2024/25 
Teilnehmer- / Teilnehmerinnenanzahl 38 38 
Betreuerinnen- / Betreueranzahl 6 6 
Freizeitleitung 1 1 
Tagessatz Unterkunft 33,5 € / 40,5 € 32 € 

   

Ermittlung des Teilnehmerentgeltes je Teilnehmerin/ Teilnehmer Winterfreizeit 
   

  2025/26 2024/25 
Übernachtungen  7 7 
Freizeittage 8 8 
Unterkunft 234,50 € 224,00 € 
Fahrt 32,00 € 23,00 € 
Kostenbeitrag Ferienfreizeitbedarf (1,30 €/Tag) 10,40 € 10,40 € 
Silvesterzuschlag 15,00 € 10,00 € 
Betreuungskosten (siehe B) 57,06 € 53,42 € 
abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -40,00 € -40,00 € 
abzüglich FaBS-Zuschuss pro Tag f. Teilnehmer 0,00 € 0,00 € 
Teilnehmerentgelte aus Braunschweig gerundet 309,00 € 281,00 € 
Teilnehmerentgelte außerhalb Braunschweig gerundet 349,00 € 321,00 € 
Teilnehmerentgelte Träger/Heim gerundet  349,00 € 321,00 € 

   
B Kostenermittlung der Betreuerinnen und Betreuer für die Berechnung der Teilnehmerentgelte 
  2025/26 2024/25 
a) Kosten für Freizeitleitung (Unterkunft, Verpflegung) 283,50 € 269,50 € 
    Silvesterzuschlag 10,00 € 10,00 € 
    abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -40,00 € -40,00 € 
Kosten Freizeitleitung Endsumme 258,50 € 239,50 € 

b) Kosten für Betreuerinnen/Betreuer (Unterkunft, Verpflegung) 1.407,00 € 1.344,00 € 

    Silvesterzuschlag 105,00 € 60,00 € 
    Aufwandsentschädigung (8,50 €/Tag) 408,00 € 408,00 € 
    abzüglich Zuschuss Freizeithilfe (5,00 €/Tag) -240,00 € -240,00 € 
Kosten Betreuungspersonal Endsumme 1.680,00 € 1.572,00 € 

    
a) Kosten für Freizeitleitung 258,50 € 239,50 € 
b) Kosten für Betreuerinnen/Betreuer 1.680,00 € 1.572,00 € 
c) Kostenbetrag für Freizeitgestalt. (0,30 €/Tag/TN) 79,80 € 68,40 € 
d) Kosten für Telefon, Benzin, etc. 150,00 € 150,00 € 
Endsumme 2.168,30 € 2.029,90 € 

   
Ermittlung des Umlagebetrages für die Freizeiten   
  2.168,30 € 2.029,90 € 
geteilt durch Teilnehmeranzahl 38 38 

Umlagebetrag auf Teilnehmer 57,06 € 53,42 € 
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